
8. Betrieb/8.7.1 Regulativ für die Berechnung der Ermässigung an den Kosten des Schulgeldes im Einzelunterricht 26.06.2018 

 

 

 

 

 

 Regulativ für die Berechnung der Ermässigung an den Kosten des 

Schulgeldes im Einzelunterricht 

(Gültig ab Schuljahr 2014-2015) 

 

Es wird folgender abgestufter Beitrag ausgerichtet 

*Anzahl 

Kinder 

**Reineinkommen 

 

 Ermässigung **Reineinkommen  Ermässigung 

1 bis 27‘000.-- 50 % 27‘001.-- bis 30‘000.-- 25 % 

2 bis 30‘000.-- 50 % 30‘001.-- bis 33‘000.-- 25 % 

3 bis 33‘000.-- 50 % 33‘001.-- bis 36‘000.-- 25 % 

4 bis 36‘000.-- 50 % 36‘001.-- bis 39‘000.-- 25 % 

5 bis 39‘000.-- 50 % 39‘001.-- bis 42‘000.-- 25 % 

6 bis 42‘000.-- 50 % 42‘001.-- bis 45‘000.-- 25 % 

 

*Inklusiv aller Kinder, unabhängig ob diese den Unterricht bei der amo besuchen.  

**Reineinkommen (Ziff. 2400 der Veranlagungsverfügung) 

 Ermässigung auf den Rechnungsbetrag nach Abzug eines allfälligen Gemeindebeitrages  

 

Wenn das steuerbare Vermögen (Ziff. 4100 der Veranlagungsverfügung) mehr als 300’000.-- beträgt, 

wird das anrechenbare Einkommen wie folgt berechnet: 

 

Reineinkommen (Ziff. 2400 der Veranlagungsverfügung) plus 1/15 des steuerbaren Reinvermögens 

(Ziff. 4100 der Veranlagungsverfügung) nach Abzug von 20‘000.--. 

z.B. bei einem Reinvermögen von Fr. 4‘000‘000.--: 

4‘000‘000.-- : 15 = 266‘666.65 – 20‘000.-- = 246‘666.65 

 

Die Ermässigung wird nur auf das Schulgeld des Jugendtarifs gewährt. 

 

3930 Visp, 26.06.18 

 


